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VERORDNUNG

womit die erlassene
für die Stadtgemeinde

BGBt.l Nr
1958, LGBI.Nr.28 i"d.g.F. und des § 17, Abs.3, Z. 4
16812023 i.d.g.F. wird verordnet:

§ { Anechlussgebühr

Für den von Grundstücken an das gemeindeeigene, öffenfliche Wasserleitungsnetz wird
eine erhoben.

§ 2 Gebührenpflichtiger

Grund
geltenden

§ 3 Ausmaß der Anschlussgebtihr

1. Die luqagt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage nach dem
7 r17 + 107o USt. in der Höhe von € 1,TZ), mindestens aber €
USt. in der Höhe von € 257,50) und entspricht einer bebauten

bildet die Quadratmeteranzahl der nach Abs. 2.1 ermittelten
Fläche Bauten. die einen unmittelbaren oder mittelbaren Anschluss an das

volle
öffentliche Wasserleitungsnets aufweisen . Bei der Berechnung ist auf die

der einzelnen Geschosse abzurunden.
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Gebührenpflichtig sind die Grundstücke. Bei Bauten auf fremdem
Bauten als Zugehör eines Baurechts) sind die für den

Bestinrmungen dieser Verord nung sinngemäß auf den Eigentümer Baues anzuwenden.



2.1 Als Bemt:ssungsgrundlage werden herangezogen

a) bei eingeschossiger Bebauung die Quadratmeteranzahl der bebauten Fläche;

b) bei ntehrgeschossiger Bebauung die Summe der bebauten Flächen der Geschosse;

c) die bebaute Fläche der zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken ausgebauten
Dachgeschosse bar. die Nutzfläche der zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken
ausgr:bauten Dach- und Kellenäume;

d) Land.. und forstwirtschaftliche Betriebe sind nur mit jener bebauten Fläche in die
Bemelssungsgrundlage nach Abs. 2 einzubeziehen, die ftir Wohnalecke bestimmt sind
(Wohntrakt), sofem auch nur diese Bereiche aus der Wasserversorgungsanlage versorgt
werden.

e) Loggilen, Erker, Portale, auskragenden Schaufenster, Wintergärten und Tenassen die von
fünf §ieiten umschlossen sind, werden gemäß lit. a), b) und c) berechnet.

Garagen und Nebengebäude werden nur insoweit in die Eerechnungsgrundlage einbezogen,
als sie gewerblichen oder industriellen Zwecken dienen.

2.2 Zur Bem,:ssungsgrundlage werden nicht gerechnet:

a) Nebengebäude, wenn sie nicht zu Wohnzwecken ausgebaut und auch nicht Teil eines
Betriebes gewerblicher Art sind;

b) Garagen, wenn sie nicht gewerblich betrieben und auch nicht Teil eines Betriebesgewerblicher Art sind;

c) nicht überdachte Schwimmbäder;

d) zur öffentlichen Versorgung dienende Anlagen wie Hochbehälter,Drucksteigerungsanlagen, Trafostationen udgl.;

e) Kellenäume, Heizräume, Tank- und Holzlagenäume, SchuEräume, auch wenn sie
oberirdisch liegen. Waschküchen, Hobbywertstätten, Bastelräume, Kellerbars, Sauna
udgl. nur dann, wenn diese im Kellergeschoss ausgeführt werden;

3. Für den ,Anschluss von unbebauten Grundsttlcken ist die Mindestanschlussgebühr (welche
einem Atsmaß von 150 m2 Bemessungsgrundlagp entspricht) zu entrichten.

4. Bei nachträglichen Abänderungen der angeschlossenen Grundstücke ist eine ergänzende
Wasseranschlussgebühr zu entrichten, die im Sinn der obigen Bestimmungen mit folgender
Maßgabe errechnet wird:

a) wird auf einem unbebauten Grundstück ein Gebäude errichtet ist von der
ermitlelten Wasseranschlussgebühr die nach dieser Gebuhrenordnung für das
betrelfende unbebaute Grundstück sich ergebende Wasseranschluisgebühr
abzuz:iehen, wenn für den Anschluss des betreffenden unbebauten Grundstückesvom Grundstückseigentümer oder dessen Vorgänger bereits eine
wasseranschlussgebühr oder ein Entgelt für den Anschluss an dieWasserversorgungsanlage entrichtet wurde.

b) Tritt clurch die Anderung an einem angeschlossenen bebauten Grundstück eine
VergrÖßerung der Berechnungsgrundlage gemäß Abs. 2 ein (insbesondere durch
Zu- und Umbau, bei Neubau nach Abbruch, bei Anderung des
Verwr:ndungszwecks sowie Enichtung eines weiteren Gebäudes), lst die



wasrieranschlussgebühr in dem umfang zu entrichten, in welchem die der
Mindr:stanschlussgebühr entsprechende Fläche überschritten wird.
Ausgenommen sind nachträgliche thermische Sanierungen, insbesondere dieAnbringung eines VollwärmeschuEes.

c) eine Rückzahlung bereits entrichteter Wasseranschlussgebühren aufgrund einer
Neuberechnung nach diesem Absetz findet nicht statt.

§ 4 Vorauszahlung auf die llyasseranschlussgebühr

1. Der zun't Anschluss an die gemeindeeigene Wasserversorgungsanlage verpflichtete
Gebührenpflichtige (§ 2) hat auf die nech dieser Wassergebührenordnung zu entiichtende
Wasseranschlussgebuhreine Vorauszahlung zu leisten. Die Vorauszahlung beträgt B0 % v.H.
jenes Betrages, der unter Zugrundelegung der Verhältnisse im Zeitpunkt äer Voischreibung
der voraiuszahlung als wasseranschlussgebühr zu entrichten wäre.

2. Die Votauszahlung ist nach Baubeginn der gegenständlichen gemeindeeigenen
Wasserversorgungsanlage bescheidmäßig vozuschreiben" Die Vorauszahlung ist innärfratOeines Monats nach Zustellung dieses Bescheidäs fällig.

3. Ergibt sich bei der Vorschreibung der Wasseranschlussgebühr dass die von dem
betreffenden Geblrhrenpflichtigen bereits geleistete Vorauszahlung die vorzuschreibende
Wasseranschlussgebtihr. ubersteigt, so hat die Stadtgemeinde den Unterschiedsbetrag
innerhalkr von zwei Wochen ab der Vorschreibung der Wasseranschlussgebühr von AmtäWegen zurückzuzahlen.

4. Andern siich nach Leistung der Vorauszahlung die Verhältnisse derart, dass die pflicht zur
Entrichtung einer Wasseranschlussgebühr voraussichtlich überhaupt nicht entstehen wird, so
hat die §,tadtgemeinde die Vorauszahlung innerhalb von vier Wochen ab Fertigstellung der
gemelndr:eigenen Wasserversorgungsanlage, vezinst mit 4.v.H. pro Jahr ab Leistun§ Oer
Vorauszahlung, von Amts wegen zurtrckzuza hlen.

§ 5 WasserbenüEungsgebühren

1. ?i" Eigentümer der an die Wasserversorgungsantage angeschlossenen bebauten
Grundstücke haben für den Wasserbezug eine jährlichL Waiserbenütaungsgebühr zu
entrichterr.

2. Für die A,bgeltung der vom tatsächlichen Wagserverbrauch unabhängigen Kosten wird eine
Grundgehühr je Anschluss, in Abhängigkeit des Durchmessers je näuianschlussleitung, in
Höhe vorr

bis einschli,sßlich Hausanschluss DN 25 € 4,86 (€ 4,42 + 10% USt, in der Höhe von € 0,4,4)

größer Hausanschluss DN 25 bis einsehließlich DN 40 € 11,07 (€ 10,06 + 100/o Ust. in der Hffre von € 1,01)

größer Hausanschluss DN 40 bis einschließlich DN 50 € 19,61 (€ 17,g3 + 10% USt. in der Höhe von € 1,78)

größer Hausanschluss DN 51 € 49,94 (€ 44,49 + 10% USt. in der HÖhe von € 4,45)

monatlich festgesetzt,

3. Zusätzliclt wird eine verbrauchsabhängige Gebirhr eingehoben. Diese beträgt für die an die
gemeindeeigene Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Grundstücke pro Kubikmeter



1,90 + 10 o/a ust. in der Höhe von € 0,19) des aus der gemeindeeigenen
bezogenen Wassers, zu dessen Messung ein Wasserzähler

ist.

ist die Schätzung nach den Erfahrungen des täglichen Lebens vozunehmen.

§ 6 Wasserzählergebühr

hat für dae Beistellung des Wasserzählers eine Zählergebühr mit einer

- kleiner 30 m3

€ 2,20 (€ 2,00 + 1A aÄ USt. in der Höhe von€ 0,20)

€ 3,86 (€ 3,51 + 1Ao/o USt" in der Höhe von € 0,35)

€ 5,64 (€ 5,13 + 10 % USL in der Höhe von € 0,51)

e 10,21 (€ 9,28 + 10 % USt. in der Höhe von € 0,93)

zu entrichten.

§ 7 Bereitstellungsgebühr

beträgt für Grundstücke, in Abhängigkeit des Durchmessers der
jedenfalls monatlich

Hausanschluss DN 25 € 4,86 (€, 4,42 + 107o USt. in der Höhe von € 0,44)

€ 1 1 ,07 (€ 10,06 + 10o/o U§t" in der Höhe von € 1 ,01 )

DN 40 bie einschließtich DN 50 € 19,61 (€ 17,93 + 10% u§t. in dar Höhe von € 1,79)

DN 50 € 48,94 (C Uig + t0% USt. in der Höhe von € 4,45)

§ I äeldepflicht

haben den erfolgten Wasseranschluss an die gemeindeeigene
sowie alle Veränderungen, die für Bestand und HöhE der

unverzüglich sch riftlich der Stadtgemeinde bekannt ZU geben.

DN 25 bie einsfiließlich DN 40

von Bedeutung

€ 2,09

nehmen

Der

2. Die

ab 30 m3
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4. Wenn
wird,

von3-

von7-

von 20

größer

größer

größer

§ 9 Entstehen des Abgabenanspruches und Fältigkeit

Abgabenschuld

anzeigt oder ausfällt bar. unerlaubt Wasser entnommen
die verbrauchte zu schätzen. Bei der Schätzung des

Wasserverbrauches ist insbesondere auf den Wasserverbrauch des vorengegangenen
auf etwa geänderte Verhältnisse im Wasserverbrauch Rticksicht zu

1. Für die Bereitstellung der Wasserversorgungsanlage wird für angeschlossene aber
unbebaute eine jährliche Wasserbereitstellungsgebühr erhoben.
Gebührenpflichtig ist der des an die Wasse rversorg u ng sa n I ag e
angesehlossenen. jedoch unbebauten Grundstücks.



1. Die Verpflichtung zur Entrichtung der Wasseranschlussgebühr sowie der
Bereitstellungsgebühr entsteht mit dem Ablauf des Monats in dem die Herstellung des
Anschlusises des Grundstückes an die Wasserversorgungsanlage erfolgt. GelJistete
Vorausz;lhh-lngen nach § 4 dieser Wassergebührenordnung sind zu jenem Wert
anzurecltnen, der sich aus der Berücksichtigung der in den QuadratrnetersaE eingeflossenen
Preissteigerungskomponente gegenüber dem zum Zeitpunkt der VorschÄibung der
Vorausza hlung kalkulierten Ouadratmetersatz ergibt.

2. Die Verpflichtung zur Entrichtung einer ergänzenden Wasseranschlussgebühr nach § 3 Abs.4 lit.a), b) und c) dieser Wasserge.bührenordnung entsteht mit äer Vollendrlng der
Rohbauarbeiten, bar. der vollendeten Anderung des venvendungszwecks. wobei dei(oder
die) Gebtjhrenpflichtige{n) verpflichtet iet (sind), die Rohbaufertigstäilung sowie die vollendete
Anderunl; des Venruendungsanrecks, binnen einem Monat schrifflich anzuzeigen. Bei
Unterlastten der Anzeige entsteht der Abgabenanspruch mit dem Zeitpünkt der
Kenntnisnahme der durchgeführten Maßnahmen durch die Behörde.

3. Die Wassezähler-, Grund- sowie Bereitstellungsgebühr ist vierteljährlich und alar
jeweils am 15.03., 15,06., 15.09. und 15.12. eines jeden Jahres zu entrichten, gilt für
das jevt'eilige Quartal und ist vom Gebührenpflichtigen nach Erhalt der
Zahlungs aufforderung zu entrichten.

4. Die Wasrlerbezugsgebühr ist vom Gebrlhrenpflichtigen jährlich und arar am 15.12.
eines jeden Jahres im Nachhinein fällig und nach Erhafi der Zahlungsaufforderung zu
entrichtett. Jeweils zum 15.3., 15.6. und 15"9. eines jeden Jahres sind im Nachhinein
Teilbeträge der l/Vasserbezugsgebühr in der annähernden Höhe des voraussichflich
zu erwalrtenden Wasserverbrauches vom Gebührenpflichtigen nach Erhalt der
Zahlungsaufforderung zu entrichten.

] § l0 Umsatzsteuer

I

ln den Gebähreri ist diE gesetzliche umsatssteuer bereits enthalten.

l

l

] § tt Rsolrtetrslrltt*ük*ft
l

l

,?,,"_ft1ryf*"1«eit dieser Verordnung beginnt mit dem auf den Abtauf der Kundmachungefrist
folgenden Tag. 

$leichzeitig tritt üic Vtfeeergiebühranordnung vom 0?.12.2043 eußer Krafr
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